
 

Anlage 1 zur NBS: Mediations- und Schiedsvereinbarung 
 
 

(1) Diese Mediations- und Schiedsvereinbarung schließen die Beteiligten 
freiwillig ab, um Streitigkeiten effizient und gütlich zu regeln. 

 
(2) Bei allen Streitigkeiten aus diesem Vertrag, auch hinsichtlich seiner 
Wirksamkeit, werden die Vertragspartner zunächst über eine Einigung 
miteinander  verhandeln. 

 
(3) Gelingt es den Beteiligten nicht, ihre Meinungsverschiedenheiten 
binnen 30 Tagen nach Beginn der Verhandlungen beizulegen, werden 
sie eine Mediation nach der Verfahrensordnung des BMWA 
(Bundesverband für Mediation in Wirtschaft und  Arbeitswelt) 
durchführen. Dasselbe gilt, wenn die Verhandlungen nicht binnen 14 
Tagen nach Zugang der Aufforderung eines Beteiligten zu gütlichen 
Verhandlungen aufgenommen worden sind. 

 
(4) Gelangen die Beteiligten nicht zu einem Mediationsergebnis, so kann 
jeder Beteiligte ein Schiedsverfahren einleiten. Falls ein 
Schiedsverfahren stattfindet, werden die Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag, auch hinsichtlich seiner Wirksamkeit, nach der 
Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für 
Schiedsgerichtsbarkeit e. V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen 
Rechtsweges endgültig entschieden. 

 
(5) Der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens ist Niebüll. Die Anzahl 
der Schiedsrichter beträgt drei. Das anwendbare materielle Recht ist 
deutsches Recht. Die Sprache des schiedsrichterlichen Verfahrens ist 
deutsch. 
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